
Bekanntmachung Nr. 193/2013 des Amtes Marne-Nordsee 
für die Gemeinde Friedrichskoog 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der zurzeit 
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
30. Oktober 2013 folgende  
 

III. Satzung 
zur Änderung der 

Satzung über die Zahlung von Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungssatzung) 

 
erlassen: 

Artikel I 
 
Die Entschädigungssatzung der Gemeinde Friedrichskoog vom 30. Dezember 2003 
in der Fassung der I. Änderungssatzung vom 29.04.2009 sowie der II. Änderungs-
satzung vom 15. Dezember 2012 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 3 Abs. 2  erhält folgende Fassung: 
 
Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der 
Ausschüsse, in die sie gewählt sind, und an Sitzungen der Fraktionen und Teilfrakti-
onen, die der Vorbereitung dieser Ausschusssitzungen sowie einer Sitzung der Ge-
meindevertretung dienen, ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes nach der Ent-
schädigungsverordnung. 
Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemein-
devertretung angehören, im Vertretungsfall. 
 
§ 4 Abs. 2  erhält folgende Fassung: 
 
Die Stellvertretungen der Gemeinde- und Ortswehrführungen erhalten jeweils eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes nach der Entsch-
VOfF. 
 

Artikel II 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
Friedrichskoog, den 29. November 2013 
 
Gemeinde Friedrichskoog   
Der Bürgermeister    Amt Marne-Nordsee 
gez. Roland Geiger    Der Amtsvorsteher   
      Harm Schloe 
 
 


